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AMTSBLATT 
der Stadt Emsdetten 



 

Übersicht der Tätigkeiten und Funktionen, die der Bürgermeister der Stadt Emsdetten, 

Herr Moenikes, im Jahr 2009 außerhalb der Stadtverwaltung ausgeübt hat 

 

 

 
     Institution 
 

 
    Gremium und Funktion 

Stadtwerke Emsdetten GmbH Mitglied des Aufsichtsrats / Wasserbeirats 
VerbundSparkasse Emsdet-
ten-Ochtrup 

Verbandsvorsteher, Vorsitzender und Beanstan-
dungsbeamter des Verwaltungsrats, Vorsitzender 
des Risikoausschusses, Mitglied des Bilanz- und 
Hauptausschusses 

Städte- und Gemeindebund 
Nordrhein-Westfalen 

Mitglied im Präsidium und der Kleinen Kommission 

Westfälisch-Lippischer 
Sparkassen und Giroverband 

Mitglied des Verbandsvorstands und Akademie-
ausschusses 

Landesbausparkasse Mitglied des Verwaltungsrats 
Flughafen MS/OS Mitglied der Fluglärmkommission 
Provinzial-Versicherungen Mitglied des Kommunalbeirats 
Kultursekretariat Gütersloh Mitglied des Hauptausschusses und der Ständigen 

Konferenz 
Verkehrsverein Vorstandsmitglied 
Musikschule Greven – 
Emsdetten – Saerbeck 

Mitglied 

Volkshochschule Emsdetten – 
Greven – Saerbeck 

Verbandsvorsteher und Mitglied 

EUREGIO Mitglied der EUREGIO-Mozer-Kommission 
Jagdgenossenschaften Vorsitzender der Jagdgenossenschaften Sinningen 

und  Sinningen-Veltrup 
Regionalverkehr Münsterland Mitglied des Aufsichtsrats 
AirportPark FMO Beiratsmitglied 
GAB Beiratsmitglied 
Rat und Gemeinden und Regi-
onen Europas – Dt. Sektion 

Mitglied 

Städtepartnerschaftsverein 
Emsdetten e.V. 

Vorstandsmitglied 

Bürger-Schützengesellschaft 
Emsdetten 

Vorstandsmitglied 

Galerie Münsterland Vorstandsmitglied 
Kommunalpolitische Vereini-
gung Kreis St. 

Vorstandsmitglied 

 
 
Einnahmen aus Nebentätigkeiten 
für das Jahr 2009 

18.280,63 € 

Abführungsbetrag für das Jahr 
2009 

10.259,13 € 

 
 
Die Veröffentlichung erfolgt gemäß § 17 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes NRW. 
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Besoldung und Abführung von Einnahmen aus Nebentätigkeiten 
 
Der Bürgermeister der Stadt Emsdetten hat im Jahr 2009 gemäß der Eingruppierungs-

verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen von der Stadt Emsdetten eine beamten-

rechtliche Besoldung nach der Besoldungsgruppe B5 inkl. der jährlichen Sonderzah-

lung in Höhe von insgesamt 88.836,82 € erhalten. Hinzu kommt eine jährliche Auf-

wandsentschädigung in Höhe von 2.699,64 €. 

 

Von den im Jahr 2009 erzielten Einnahmen aus Nebentätigkeiten in Höhe von insge-

samt 18.280,63 € wurde gemäß § 13 Abs. 2 der Verordnung über die Nebentätigkeit 

der Beamte und Richter im Lande Nordrhein-Westfalen (NtV) unter Berücksichtigung 

des Freibetrags und der Ausnahmen von der Abführungspflicht ein Betrag von 

10.259,13 € an die Stadt Emsdetten abgeführt. 
 
 

 

Emsdetten, 29.03.2010                Stadt Emsdetten 

                Der Bürgermeister 
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Satzung der Stadt Emsdetten 
über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 

 (Sondernutzungssatzung) 
vom 12. April 2010 

 
Aufgrund der §§ 18, 19 und 19 a des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV. NRW. S. 
1028, ber. 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 S. 327), zuletzt geändert durch Art. 182 des Geset-
zes vom 05.04.2005 (GV.NRW. S. 306) und des § 8 Abs. 1 und 3 des Bundesfernstraßenge-
setzes (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206), § 1 
Abs. 3 KAG NRW vom 21.10.1969, zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 
09.10.2007 (GV.NRW. S. 379), und des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV.NRW. S. 950) hat der Rat der Stadt Emsdetten 
seiner Sitzung am 16. März 2010  folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Sachlicher Geltungsbereich 

 
(1) Diese Satzung gilt für alle Gemeindestraßen einschließlich Wege und Plätze sowie für 

Ortsdurchfahrten im Zuge der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Gebiet der Stadt 
Emsdetten. 

 
(2) Zu den Straßen im Sinne des Abs. 1 gehören die in § 2 Abs. 2 StrWG NRW sowie in § 1 

Abs. 4 FStrG genannten Bestandteile des Straßenkörpers, der Luftraum über dem Straßen-
körper, das Zubehör und die Nebenanlagen. 

 
 

§ 2 
Gemeingebrauch, Anliegergebrauch 

 
(1) Für den Gebrauch der öffentlichen Straßen ist keine Sondernutzungserlaubnis erforderlich, 

wenn und soweit die Straße zu dem Verkehr benutzt wird, dem sie im Rahmen der Wid-
mung und der verkehrsrechtlichen Vorschriften zu dienen bestimmt ist (Gemeingebrauch).  

 
(2) Die Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch hinaus bedarf innerhalb geschlosse-

ner Ortslage keiner Erlaubnis, soweit sie für Zwecke des Grundstücks erforderlich ist und 
den Gemeingebrauch nicht dauernd ausschließt oder erheblich beeinträchtigt oder in den 
Straßenkörper eingreift (Straßenanliegergebrauch). Hierzu zählen insbesondere 

 
 - bauaufsichtlich genehmigte Bauteile, z.B. Gebäudesockel, Fensterbänke, Vordächer, 

Kellerlichtschächte, Aufzugsschächte für Waren und Mülltonnen in Gehwegen, 
 - die Ausschmückung von Straßen- und Häuserfronten im unmittelbaren zeitlichen und 

inhaltlichen Zusammenhang mit Feiern, Festen, Umzügen, Prozessionen und ähnlichen 
Veranstaltungen, die der Pflege des Brauchtums  und religiösen Zwecken dienen, 

 - die Lagerung von Brennstoffen, Baumaterialien sowie Umzugsgut am Tag der Lieferung 
bzw. Abholung auf Gehwegen und Parkstreifen, 

 - das Abstellen von Abfallbehältern auf Gehwegen und Parkstreifen am Tag der Abfuhr 
sowie einen Tag davor, 

 - Verschönerungsmaßnahmen an der Hauswand (z. B. Blumenkübel, Fassadenbegrü-
nungen), die nicht mehr als 0, 30 m in den Straßenraum hineinragen,  

 
 sofern die Verkehrsteilnehmer hierdurch nicht gefährdet oder in ihrer Mobilität beeinträchtigt 

werden.  
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(3) Bei Nutzungen auf baulich abgegrenzten Gehwegen muss eine Verkehrsfläche in einer 
Breite von mindestens 1,30 m freigehalten und ein Abstand von der Fahrbahnkante von 
0,50 m eingehalten werden. Im Lichtraumprofil der Fahrbahn ist eine Nutzung in einer Breite 
von 2 Metern ab Straßenmitte und bis zu einer Höhe von 4 Metern unzulässig. 

 
 

§ 3 
Erlaubnisfreie Sondernutzungen 

 
(1) Keiner Erlaubnis bedürfen  
 
 a) je eine Werbeanlage an der Stätte der Leistung, die nicht mehr als 0,30 m in den Geh-

weg hineinragt, sowie Sonnenschutzdächer und Markisen über baulich durch ein Hoch-
bord abgegrenzten Gehwegen ab 2,20 m Höhe und in einem Abstand von mindestens 
0,70 m vom Hochbord, 

 b) je eine Werbeanlage sowie Verkaufseinrichtungen und Warenauslagen, die tage- oder 
stundenweise an der Stätte der Leistung ohne feste Verbindung mit einer baulichen An-
lage oder dem Boden angebracht oder aufgestellt werden und nicht mehr als 0,50 m in 
den Straßenraum hineinragen,  

 c) das Verteilen von Flugblättern, Informationsbroschüren ohne Benutzung fester Einrich-
tungen (Tische etc.) und das Umherziehen mit Informationstafeln zu religiösen, politi-
schen und gemeinnützigen Zwecken. 

 
(2) Nach Abs. 1 erlaubnisfreie Sondernutzungen können eingeschränkt oder untersagt werden, 

wenn Belange des Straßenbaus, der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs, der Barriere-
freiheit oder die Umsetzung eines Gestaltungskonzepts dies erfordern. § 2 Absatz 3 gilt 
entsprechend. 

 
 

§ 4 
Erlaubnisbedürftige Sondernutzungen 

 
(1) Die Benutzung der Straßen über den Gemeingebrauch hinaus bedarf, soweit in dieser Sat-

zung nichts anderes bestimmt ist, als Sondernutzung der Erlaubnis der Stadt Emsdetten. 
 
(2) Sondernutzungen dürfen erst dann ausgeübt werden, wenn dafür die Erlaubnis sowie ande-

re erforderliche Erlaubnisse und Genehmigungen erteilt sind. Der Erlaubnis bedarf auch die 
Erweiterung oder Änderung der Sondernutzung.  

 
(3) § 2 Absatz 3 gilt entsprechend.  
 Warenauslagen können bis maximal 2 m ab Gebäudegrenze / Fassade zugelassen werden. 
 
(4) Die Einräumung von Rechten zur Benutzung des Eigentums der Straßen außerhalb des 

räumlichen Widmungsumfangs richtet sich nach bürgerlichem Recht, wenn sie den Ge-
meingebrauch nicht beeinträchtigt. Eine vorübergehende Beeinträchtigung für Zwecke der 
öffentlichen Versorgung oder der Entsorgung bleibt außer Betracht. 

 
 

§ 5 
Werbeanlagen 

 
(1) Werbeanlagen bedürfen der Erlaubnis der Stadt, soweit nach § 3 dieser Satzung nichts 

anderes bestimmt ist. Werbeanlagen im Sinne dieser Satzung sind 
 
 a)  Werbeflächen (Plakattafeln), 
 b) zu Werbezwecken abgestellte Kfz-Anhänger, 
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 c) zu Werbezwecken abgestellte Kraftfahrzeuge mit aufgebrachten Werbeanschlägen oder 
–aufbauten, 

 d) Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht, Bildprojektionen, großflächig wir-
kende Werbeflächen über 4 qm (Großflächenwerbung), 

 e) Planen mit Werbeaufdrucken an Baugerüsten im Luftraum über dem Straßenkörper, 
 f) sonstige flächige oder räumliche Einrichtungen zur öffentlichen Wahrnehmung von 

kommerziellen Werbebotschaften. 
 
(2) Die Stadt Emsdetten behält sich vor, die Zulassung von Werbeflächen vertraglich zu regeln. 
 
(3) Die Verkehrssicherheit gefährdende Werbeanlagen sind unzulässig. Bei der Erlaubnis-

erteilung von Werbeanlagen gemäß Absatz 1 b) und c) sind insbesondere die Beeinträchti-
gung des Parkraums in einem Gemeindeteil sowie der Bewegungsmöglichkeiten von Men-
schen mit Behinderungen sowie weiteren in der Mobilität eingeschränkten Verkehrsteilneh-
mer zu berücksichtigen. In dem von einem Gestaltungskonzept umfassten Bereich sind 
Werbeanlagen gemäß Absatz 1 b) – f)  nicht zulässig, soweit nach § 3 nichts anderes be-
stimmt ist.  

 
 

§ 6 
Erlaubnisantrag 

 
(1) Die Sondernutzungserlaubnis wird nur auf Antrag erteilt. Dieser ist schriftlich spätestens 3 

Wochen vor der beabsichtigten Ausübung der Sondernutzung mit Angaben über Ort, Art, 
Umfang und Dauer der Sondernutzung bei der Stadt Emsdetten zu stellen. In vom An-
tragsteller zu begründenden Ausnahmefällen kann diese Frist verkürzt werden.  

 
(2) Einer Erlaubnis nach dieser Satzung bedarf es nicht, wenn dem Antragsteller für die beab-

sichtigte Sondernutzung nach straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften eine Erlaubnis für ei-
ne übermäßige Straßenbenutzung oder eine Ausnahmegenehmigung erteilt worden ist. 

 
(3) Ist mit der Sondernutzung eine Behinderung oder Gefährdung des Verkehrs oder eine Be-

schädigung der Straße oder die Gefahr einer solchen Beschädigung verbunden, so muss 
der Antrag Angaben darüber enthalten, in welcher Weise den Erfordernissen der Sicherheit 
und Ordnung des Verkehrs sowie des Schutzes und der Wiederherstellung der Straße 
Rechnung getragen wird. Ist mit der Sondernutzung eine über das übliche Maß hinausge-
hende Verschmutzung der Straße verbunden, so muss der Antrag Angaben darüber enthal-
ten, in welcher Weise die Beseitigung der Verunreinigung durch den Erlaubnisnehmer ge-
währleistet wird. 

 
(4) Der Antragsteller hat der Stadt Emsdetten auf deren Verlangen angemessene Vorauszah-

lungen oder Sicherheiten zu leisten. 
 
 

§ 7 
Erlaubnis 

 
(1) Die Erlaubnis wird auf Zeit oder auf Widerruf erteilt. Sie kann versagt, widerrufen oder unter 

Bedingungen und Auflagen erteilt werden, wenn dies für die Sicherheit und Ordnung des 
Verkehrs, die barrierefreie Benutzung oder zum Schutz der Straße erforderlich ist. In dem 
von einem Gestaltungskonzept umfassten Bereich kann die Erlaubnis auch versagt werden, 
wenn durch die Gestaltung der beantragten Sondernutzung das Stadtbild beeinträchtigt 
wird. 

 
(2) Der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, die mit der Sondernutzung verbundenen Anlagen nach 

den bestehenden gesetzlichen Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik zu errich-
ten und zu unterhalten.  
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(3) Wenn die Erlaubnis befristet erteilt wird, hat der Erlaubnisnehmer spätestens bis zum Ab-

lauf des letzten Tages der Erlaubnis die Anlage zu entfernen, über das übliche Maß hi-
nausgehende, als Folge der Sondernutzung eingetretene Verunreinigungen der Straße zu 
beseitigen und den Straßenteil in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Im Falle 
der Einziehung der Straße oder des Widerrufs der Erlaubnis wird dem Erlaubnisnehmer zu 
diesem Zweck eine angemessene Frist gesetzt. Der Erlaubnisnehmer hat gegen die Ge-
meinde keinen Ersatzanspruch bei Widerruf der Erlaubnis oder bei Sperrung, Änderung 
oder Einziehung der Straße. 

 
 

§ 8 
Gebühren 

 
(1) Für erlaubnisbedürftige Sondernutzungen werden Gebühren nach Maßgabe des anlie-

genden Gebührentarifs erhoben. Der Gebührentarif ist Bestandteil dieser Satzung.  
 
(2) Das Recht der Gemeinde, nach § 18 Abs. 3 StrWG NRW bzw. § 8 Abs. 2a FStrG Kostener-

satz sowie Vorschüsse und Sicherheiten zu verlangen, wird durch die nach dem Tarif be-
stehende Gebührenpflicht oder Gebührenfreiheit für Sondernutzungen nicht berührt. 

 
(3) Das Recht, für die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis Verwaltungsgebühren zu er-

heben, bleibt unberührt. 
 
 

§ 9 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner sind 
 
 a) der Antragssteller,  
 b) der Erlaubnisnehmer, 
 c) wer die Sondernutzung mit oder ohne Erlaubnis ausübt oder in seinem Interesse aus-

üben lässt. 
 
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 10 
Entstehung der Gebührenpflicht und Fälligkeit 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht  
 
 a) mit der Erteilung der Sondernutzungserlaubnis 
 b) bei unbefugter Sondernutzung mit dem Beginn der Nutzung. Kann die Nutzungsdauer 

nicht ermittelt werden, fällt die Mindestgebühr an. 
 
(2) Die Gebühren werden mit Bekanntgabe des Gebührenbescheides an den Gebührenschuld-

ner fällig. Bei wiederkehrenden jährlichen Gebühren werden die folgenden Gebühren zum 
Ende des ersten Vierteljahres des jeweiligen Rechnungsjahres fällig. 

 
(3) Die Gebührenpflicht erstreckt sich auf den Zeitraum bis zur schriftlichen Anzeige der Been-

digung der Sondernutzung oder bis zum Zeitpunkt der Kenntnisnahme der Stadt Emsdetten 
von der Beendigung der Sondernutzung. 
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§ 11 
Gebührenverzicht, Gebührenerstattung 

 
(1) Die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis zu politischen, kirchlichen, sozialen, kulturel-

len, sportlichen, gemeinnützigen, der Brauchtumspflege dienenden Zwecken, zur Gewähr-
leistung einer barrierefreien Mobilität oder vergleichbaren Zwecken ist gebührenfrei. 

 
(2) Bei einer Sondernutzung durch Behörden zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben kann auf 

die Erhebung von Gebühren ganz oder teilweise verzichtet werden.  
 
(3) Wird eine Sondernutzung nicht ausgeübt oder vorzeitig aufgegeben, so besteht kein An-

spruch auf Erstattung entrichteter Gebühren. Im Voraus entrichtete Gebühren werden an-
teilmäßig erstattet, wenn die Stadt Emsdetten eine Sondernutzungserlaubnis aus Gründen 
widerruft, die nicht vom Gebührenschuldner zu vertreten sind. 

 
 

§ 12 
Schlussbestimmungen 

 
(1) Von den Bestimmungen dieser Satzung kann eine Ausnahme gewährt werden, wenn die 

Anwendung der Satzung andernfalls zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde. 
 
(2) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Emsdetten über die Erlaubnisse und Gebühren für 

Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in der Stadt Emsdetten vom 22. Juli 1991 außer 
Kraft. 

 
 
Emsdetten, 16. März 2010 
 
 
 
gez. Georg Moenikes       gez. Klaus Osterholt 
Bürgermeister        Schriftführer 
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Anlage zur Sondernutzungssatzung der Stadt Emsdetten vom 12. April 2010 
 
Gebührentarif zu § 8  
 
 
A Allgemeine Bestimmungen 
 
 1. Die im Gebührentarif enthaltenden Gebührensätze gelten für die in Zone I und II liegen-

den Bereiche. 
 
  Zone I wird durch folgende Straßen eingegrenzt: 
  Buckhoffstraße, Mühlenstraße, In der Lauge, Elbersstraße, Wilhelmstraße. 
  Vorgenannte Straßen selbst gehören zur Zone II. 
 
  Zone II umfasst alle nicht zu Zone I gehörenden Straßen bzw. Straßenteilstücke. 
 
 2. Bruchteile von Monaten werden nach Tagen berechnet. 
  Die Tagesgebühr beträgt in diesen Fällen 1/30 der Monatsgebühr 
 
 3. Die nach diesem Gebührentarif ermittelten Gebühren werden jeweils auf volle Euro ab-

gerundet. 
 
 4. Die Mindestgebühr für die Erlaubnis von Sondernutzungen beträgt: 
  a) bei einer Sondernutzung mit Gewinnerzielungsabsicht    20,00 Euro 
  b) bei einer Sondernutzung ohne Gewinnerzielungsabsicht   7,50 Euro 
 
 
B Gebühren 
 
 Siehe Anlage zur Sondernutzungssatzung 
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Anlage zur Sondernutzungssatzung der Stadt Emsdetten vom 12. April 2010 
 
B Gebühren zu § 8  
 
 
Lfd. 
Nr. 

 
Art der Sondernutzung 

 
Bemessungs-
grundlage 

 
Gebühr Zone I 
in Euro 

 
Gebühr Zone II 

1. 
 

Baubuden, Gerüste, Baustoff-
lagerungen, Arbeitswagen, 
Baumaschinen, Baugeräte 
mit und ohne Bauzaun 

 
je angefangenen 
qm/mtl.  

 
1,50 

 
1,00 

2. 
 
 
 

Abstellen von Gegenständen 
oder Fahrzeugen, Lagerung 
von Stoffen von mehr als 48 
Stunden; Container 

 
je angefangenen 
qm/tgl. 

 
0,15 

 
0,10 

 
3. 
 

Tische und Sitzgelegenheiten 
zur Bewirtung von Gästen 

 
je angefangenen 
qm/mtl. 

 
3,75 

 
2,50 

4. Imbissstände und sonstige 
Verzehrstände 

je angefangenen 
qm/tgl. 

 
0,40  

 
0,30 

5. Verkaufseinrichtungen und 
Warenauslagen (max. 2 m ab 
Gebäudegrenze) 

je angefangen 
qm/mtl. 

 
5,75 

 
 4,25 

6. Märkte, Messen, Ausstellun-
gen ect.  

je angefangenen 
qm/mtl. 

 
1,50 

 
1,00 

7. Privatwirtschaftl. Werbestän-
de  

je angefangenen 
qm/mtl. 

 
4,50 

 
3,00 

8. Sonstigen Zwecken dienende 
Nutzungen 

je angefangenen 
qm/mtl. 

 
1,50 

 
1,00 
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Vorstehende Satzung der Stadt Emsdetten über Erlaubnisse und Gebühren für Son-
dernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung) wird gem. § 7 Abs. 4 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666/SGV NW 2023), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW S. 950), in Verbindung mit § 15 
der Hauptsatzung für die Stadt Emsdetten vom 2. März 2006 öffentlich bekanntge-
macht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der GO NW gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Emsdetten, 12. April 2010 
 
 

      gez. Georg Moenikes 
       Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen am 09.05.2010 
 
1. Das Wählerverzeichnis für die Stimmbezirke der Stadt Emsdetten wird in der Zeit vom 

19. April 2010 bis 23. April 2010  während der allgemeinen Öffnungszeiten im Wahlamt, 
Zimmer 111, I. OG des Rathauses Emsdetten, Am Markt 1, für Wahlberechtigte zur 
Einsichtnahme bereitgehalten. Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein/e Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er/sie 
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk 
gemäß § 34 Abs. 6 des Meldegesetz NRW eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatischen Verfahren geführt. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat. 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 19. 
April 2010 bis zum 23. April 2010, spätestens am 23. April 2010 bis 12.30 Uhr , beim 
Bürgermeister der Stadt Emsdetten, Rathaus, Zimmer 111, Einspruch  einlegen. Der 
Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 
zum 18. April 2010  eine Wahlbenachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, 
dass er/sie sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 
 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in seinem Wahlbezirk 
 

durch Stimmabgabe  in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlbezirkes 
oder  
durch Briefwahl 

 
teilnehmen. 
 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

1. jede/r in das Wählerverzeichnis eingetragene/r  Wahlberechtigte/r, 
 
2. ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r 
 

 a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie ohne sein/ihr Verschulden die Einspruchsfrist 
gegen Wählerverzeichnis (bis zum 23. April 2010) versäumt hat, 
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b) er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu vertretenden Grund nicht in das 
Wählerverzeichnis aufgenommen worden ist, 
 
c) wenn seine/ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis entstanden ist oder sich herausstellt. 
 
 

6. Wahlscheine können von eingetragenen Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor 
der Wahl, 07. Mai 2010, 18.00 Uhr  bei dem Bürgermeister (Wahlamt) mündlich oder 
schriftlich beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, 
Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in 
elektronischer Form als gewahrt. Fernmündliche Anträge sind unzulässig und können 
deshalb nicht entgegengenommen werden. Ein/e behinderte/r Wahlberechtigter kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr , gestellt werden. 

 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, das ihm der beantragte Wahlschein 
nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr  ein neuer 
Wahlschein erteilt werden. 

 
Nicht eingetragene Wahlberechtigte  können aus den unter 5.2 Buchstabe a) bis c) 
angegebenen Voraussetzungen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis 
zum Wahltag, 15.00 Uhr , stellen. 

 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht  nachweisen, dass er/sie dazu berechtigt ist 

 
7. Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlberechtigte 
 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises 
 

- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag 
 

- einen amtlichen, mit der Anschrift des Bürgermeisters versehenen roten 
Wahlbriefumschlag und 

 
- ein Merkblatt für die Briefwahl 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur 
möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie dem Bürgermeister vor Empfangnahme der 
Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen. 
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn in den 
besonderen amtlichen Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die 
auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt, steckt den 
unterschriebenen Wahlschein und den Stimmzettelumschlag in den besonderen 
Wahlbriefumschlag und verschließt den Wahlbriefumschlag. 
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Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an den Bürgermeister absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr  eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland als Standardbrief ohne 
besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Nähere Hinweise darüber, wie der/die Wähler/in die Briefwahl auszuüben hat, sind dem 
Merkblatt für die Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu 
entnehmen. 
 
 
 
Emsdetten, 12. April 2010    STADT EMSDETTEN 
        Der Bürgermeister 
 
        gez. Georg Moenikes 
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